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Kundenwerbung nach Todesfällen durch Hausbesuch, durch Telefonanruf oder auf schriftlichem Weg

Aufgrund erneuter Anfragen der letzten Zeit sieht sich der Bundesinnungsverband veranlasst, zur Zulässigkeit dieser Werbemaßnahmen Folgendes mitzuteilen:

Hausbesuche nach Todesfällen sind grundsätzlich unerlaubt; dies hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 08.02.1972 endgültig entschieden. Hausbesuche nach Todesfällen sind nicht nur wettbewerbsrechtlich unerlaubt, im Fall einer - auch späteren - Auftragserteilung steht dem Kunden das Recht zu, den Auftrag ohne weiteres zu widerrufen, ohne dass hierzu ein Grund vorliegen müsste. Wird der Kunde über dieses Widerrufsrecht nicht aufgeklärt, handelt der Unternehmer nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25.10.1999 zusätzlich wettbewerbswidrig. 
Für Telefonanrufe gelten dem Grunde nach die gleichen Grundsätze. 
Bei der Zusendung von schriftlichen Unterlagen wie z.B. von Werbeblättern oder auch konkreten Angeboten ist die Rechtslage nicht einheitlich geklärt. Derartige Werbemaßnahmen sind zwar grundsätzlich zulässig; in der Rechtsprechung wird jedoch eine  Wartefrist von 2 - 4 Wochen vorgeschrieben. 
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